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Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer 

22. ordentlichen hAuptverSAmmlung

Am FreitAg, 6. mAi 2011, 11.00 uhr,

 

im Foyer des verwaltungsgebäudes

der dürr Aktiengesellschaft,

carl-Benz-Straße 34,

74321 Bietigheim-Bissingen

(einlass ist ab 10.00 uhr)

 

Aktiengesellschaft

mit Sitz in Stuttgart

carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen

– Wertpapierkennnummer 556 520 –

– iSin de 0005565204 –
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tagesordnung
1.	 Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	des		

	 Lageberichts,	des	vom	Aufsichtsrat	gebilligten	Konzern-	

	 abschlusses	und	des	Konzernlageberichts	und	des	Berichts		

	 des	Aufsichtsrats,	jeweils	für	das	Geschäftsjahr	2010,		

	 sowie	des	erläuternden	Berichts	des	Vorstands	zu	den		

	 Angaben	nach	§§	289	Absätze	4	und	5,	315	Absatz	4	HGB		

	 für	das	Geschäftsjahr	2010

die genannten unterlagen können in den geschäftsräumen 

der dürr Aktiengesellschaft, carl-Benz-Straße 34, 74321  

Bietigheim-Bissingen eingesehen und im internet unter  

www.durr.de – investor relations – hauptversammlung ein-

gesehen und heruntergeladen werden. Auf verlangen erhält 

jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der 

unterlagen. Auf vorbenannter internetseite der gesellschaft 

finden sich auch erläuterungen, weshalb zu diesem tages-

ordnungspunkt kein Beschluss gefasst werden soll.

2.	 	Verwendung	des	Bilanzgewinns

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das ge-

schäftsjahr 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn der gesellschaft 

in höhe von 71.658.936,44 euro wie folgt zu verwenden:

 – Ausschüttung einer dividende  

  von 0,30 euro je Stückaktie  

  (iSin de 0005565204) auf  

  17.300.520 Stückaktien 5.190.156,00 euro

 – vortrag auf neue rechnung 66.468.780,44 euro

Bilanzgewinn 71.658.936,44 euro



3

3.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Vorstands	für	das		

Geschäftsjahr	2010

Aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des 

vorstands für das geschäftsjahr 2010 entlastung zu erteilen.

4.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	für	das		

Geschäftsjahr	2010

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern  

des Aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2010 entlastung zu  

erteilen.

5.	 	Bestellung	des	Abschlussprüfers	für	das		

Geschäftsjahr	2011

der Aufsichtsrat schlägt vor, die ernst & Young gmbh Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer 

für das geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

6.	 	Wahlen	zum	Aufsichtsrat

die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 

endet mit Ablauf dieser hauptversammlung am 6. mai 2011. 

der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 Ab- 

satz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz und §§ 1, 6, 7 mitbestim-

mungsgesetz und besteht aus zwölf mitgliedern, von denen 

sechs von den Arbeitnehmern und sechs von den Anteils- 

eignern gewählt werden.

die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner werden von der 

hauptversammlung gewählt. die hauptversammlung ist an 

Wahlvorschläge nicht gebunden.



der Aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung vor, die  

folgenden personen als Aufsichtsratsmitglieder der Anteils-

eigner in den Aufsichtsrat zu wählen. die Angaben unter  

lit. a) beziehen sich jeweils auf die mitgliedschaft in gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten und die Angaben unter lit. b)  

jeweils auf eine mitgliedschaft in vergleichbaren in- und aus-

ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

1. Frau dr. dr. Alexandra dürr, oberärztin an der neurogene- 

 tischen Klinik des département de génétique, hôpital de la  

 Salpêtrière, paris, wohnhaft in paris

 a) keine mitgliedschaft in Aufsichtsräten

 b) keine mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien

2. herr dr.-ing. e.h. heinz dürr, unternehmer, wohnhaft in  

 Berlin

 a) keine mitgliedschaft in Aufsichtsräten

 b) keine mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien

3. herr prof. dr. norbert loos, geschäftsführender gesell- 

 schafter der loos Beteiligungs-gmbh, Stuttgart, wohnhaft  

 in mannheim

 a) - BhS tabletop Ag, Selb (vorsitzender)

  - hans r. Schmid holding Ag, offenburg (vorsitzender)

  - ltS lohmann therapie-Systeme Ag, Andernach  

    (vorsitzender)
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 b) ltS lohmann therapy Systems corp., West caldwell,  

  new Jersey, uSA (vorsitzender des Board of directors)

4. herr Joachim Schielke, vorsitzender des vorstands der   

 Baden-Württembergischen Bank, Stuttgart, und mitglied  

 des vorstands der landesbank Baden-Württemberg,  

 Stuttgart, wohnhaft in Backnang

 a) - paul hartmann Ag, heidenheim an der Brenz

  - icS informatik consulting Systems Ag, Stuttgart

  - Wüstenrot & Württembergische Ag, Stuttgart

 b) - Behr verwaltung gmbh, Stuttgart  

    (mitglied des Aufsichtsrats)

  - Berthold leibinger gmbh, ditzingen (mitglied des  

    Aufsichtsrats, mitglied des verwaltungsrats)

  - BWK gmbh unternehmensbeteiligungsgesellschaft,  

    Stuttgart (vorsitzender des Aufsichtsrats)

  - Kaufland Stiftung & co. Kg, neckarsulm  

    (mitglied des Aufsichtsrats)

  - lhi leasing gmbh, münchen  

    (vorsitzender des Aufsichtsrats)

  - lidl Stiftung & co. Kg, neckarsulm  

    (mitglied des Aufsichtsrats)

  - mKB mittelrheinische Bank gmbh, Koblenz  

    (vorsitzender des Aufsichtsrats)

  - mmv leasing gmbh, Koblenz  

    (vorsitzender des Beirats)

  - trumpf gmbh & co. Kg, ditzingen  

    (mitglied des verwaltungsrats)
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5. herr Karl-heinz Streibich, vorsitzender des vorstands der  

 Software Ag, darmstadt, wohnhaft in Frankfurt am main

 a) keine mitgliedschaft in Aufsichtsräten

 b) keine mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien

6. herr prof. dr.-ing. dr.-ing. e.h. Klaus Wucherer, geschäfts- 

 führer der dr. Klaus Wucherer innovations- und technolo- 

 gieberatung gmbh, erlangen, wohnhaft in Winkelhaid

 a) - heitec Ag, erlangen

  - leoni Ag, nürnberg

  - SAp Ag, Walldorf

 b) keine mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien

die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit vom Ablauf dieser haupt-

versammlung bis zum ende der ordentlichen hauptversamm-

lung im Jahre 2016.

in Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.3 Satz 1 des deutschen  

corporate governance Kodex ist beabsichtigt, die Wahlen  

zum Aufsichtsrat im Wege der einzelwahl vorzunehmen.

gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des deutschen corporate gover-

nance Kodex wird darauf hingewiesen, dass im Falle einer 

Wahl von herrn dr.-ing. e.h. heinz dürr vorgesehen ist, ihn  

als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen. 

herr dr.-ing. e.h. dürr hat angekündigt, dass er für den Fall  

seiner Wahl auch bereit sein wird, das Amt des Aufsichtsrats-

vorsitzenden zu übernehmen.
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herr prof. dr. norbert loos ist unabhängig und verfügt über 

Sachverstand auf den gebieten rechnungslegung oder Ab-

schlussprüfung im Sinne des § 100 Absatz 5 Aktiengesetz.

7.	 	Zustimmung	zum	Abschluss	eines	Gewinnabführungs-

vertrags	mit	der	Dürr	IT	Service	GmbH	

die dürr Ag und die zum dürr-Konzern gehörende dürr it  

Service gmbh, die dienstleistungen im Bereich der informa-

tionstechnologie an die gesellschaften des dürr-Konzerns  

erbringt, haben – unter dem vorbehalt der Zustimmung der 

hauptversammlung der dürr Ag und der gesellschafter- 

versammlung der dürr it Service gmbh – einen gewinnab-

führungsvertrag geschlossen. der vertrag hat den folgenden 

Wortlaut:

„Gewinnabführungsvertrag

zwischen der

dürr Aktiengesellschaft

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

nachfolgend „herrschende gesellschaft“

und der

dürr it Service gmbh

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

nachfolgend „beherrschte gesellschaft“



8

Sämtliche geschäftsanteile der beherrschten gesellschaft  

werden von der herrschenden gesellschaft gehalten.

§	1		Gewinnabführung

(1) die beherrschte gesellschaft verpflichtet sich, ihren  

ganzen während der vertragsdauer entstehenden gewinn  

in voller höhe an die herrschende gesellschaft abzuführen.  

die gewinnabführung darf den sich aus § 301 Aktg in seiner 

jeweiligen Fassung ergebenden Betrag nicht überschreiten.

(2) die beherrschte gesellschaft kann mit Zustimmung der 

herrschenden gesellschaft Beträge aus dem Jahresüberschuss 

nur insoweit in die gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 hgB) mit 

Ausnahme der gesetzlichen rücklagen einstellen, als dies  

handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der dauer 

dieses vertrags gebildete andere rücklagen sind auf verlan-

gen der herrschenden gesellschaft aufzulösen und zum Aus-

gleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als gewinn 

abzuführen. die Abführung von Beträgen aus der Auflösung 

von anderen rücklagen nach Satz 2, die vor Beginn des ver-

trags gebildet wurden, ist ausgeschlossen.

§	2		Verlustübernahme

Für die verlustübernahme durch die herrschende gesellschaft 

gelten die Bestimmungen des § 302 Aktg in seiner jeweiligen 

Fassung entsprechend.
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§	3		Wirksamwerden	und	Vertragsdauer

(1) dieser vertrag bedarf der Zustimmung der hauptversamm-

lung der herrschenden gesellschaft und der Zustimmung der 

gesellschafterversammlung der beherrschten gesellschaft. er 

wird wirksam mit der eintragung in das handelsregister der 

beherrschten gesellschaft und gilt rückwirkend für die Zeit ab 

1. Januar 2011.

(2) der vertrag kann jeweils zum Ablauf eines geschäftsjahres, 

frühestens jedoch zum Ablauf des 31. dezember 2015 unter 

einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 monaten gekündigt 

werden.

(3) das recht zur Kündigung des vertrags aus wichtigem 

grund ohne einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. 

eine veräußerung oder sonstige Übertragung der Beteiligung 

an der dürr it Service gmbh kann als wichtiger grund zur 

Kündigung des vertrags geltend gemacht werden.

(4) die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.

(5) Wenn der vertrag endet, hat die herrschende gesellschaft 

den gläubigern der beherrschten gesellschaft entsprechend  

§ 303 Aktg Sicherheit zu leisten.

Bietigheim-Bissingen, den            Bietigheim-Bissingen, den

31. Januar 2011             31. Januar 2011

dürr Aktiengesellschaft            dürr it Service gmbh

ralf dieter,              ralph heuwing,  

torsten hartmann             heinrich hönnige“
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vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des 

gewinnabführungsvertrags zuzustimmen.

von der einberufung der hauptversammlung an und bis zu  

deren Ablauf liegen in den geschäftsräumen der dürr Ag 

(carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen) zur einsicht 

der Aktionäre aus:

• der gewinnabführungsvertrag zwischen der dürr Ag und  

 der dürr it Service gmbh vom 31. Januar 2011,

• die Jahresabschlüsse und die lageberichte sowie die  

 Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der dürr Ag  

 für die geschäftsjahre 2008, 2009 und 2010,

• der Jahresabschluss der dürr it Service gmbh 2010,

• der gemeinsame Bericht des vorstands der dürr Ag  

 und der geschäftsführung der dürr it Service gmbh  

 zum gewinnabführungsvertrag nach § 293a Aktiengesetz.

Auf verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos 

eine Abschrift dieser unterlagen zugesandt. das verlangen ist 

zu richten an: dürr Aktiengesellschaft, rechtsabteilung,  

carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen oder zu  

senden an die telefax-nr. +49 (0)7142 78-1473 oder per e-mail 

an hv2011@durr.com.

die unterlagen werden auch in der hauptversammlung aus-

liegen. Sie können auch im internet unter www.durr.de – 

investor relations – hauptversammlung abgerufen werden.
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8.	 Änderung	der	Satzung	in	§	15	betreffend	die	Vergütung		

	 der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats

die Anforderungen an den Aufsichtsrat und seine Ausschüsse 

sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. deshalb sollen 

die Festvergütung sowie das Sitzungsgeld erhöht und letzteres 

auch für Ausschusssitzungen gewährt werden.

die Aufgaben des prüfungsausschusses sind aufgrund von 

gesetzesänderungen in den letzten Jahren in nennenswertem 

umfang gewachsen. deshalb soll auch dort die Festvergütung 

erhöht werden.

die Begrenzung der variablen vergütung des Aufsichtsrats soll 

auf 35.000 euro angehoben werden, um der voraussichtlichen 

geschäftsausweitung des unternehmens rechnung zu tragen.

Aufsichtsrat und vorstand schlagen daher vor, § 15 der Sat-

zung wie folgt neu zu fassen:

„§ 15 Vergütung

 (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Er- 
   satz ihrer Auslagen eine feste Vergütung von 20.000 Euro  
   pro Jahr. Weiterhin erhalten sie eine variable Vergütung in  
   Höhe von 0,4 ‰ des ausgewiesenen Konzernergebnisses  
   vor Steuern (EBT). Diese variable Vergütung kann maximal  
   35.000 Euro betragen und ist nach der den Konzernab- 
   schluss billigenden Sitzung des Aufsichtsrats zur Zahlung  
   fällig. Die feste Vergütung wird am Ende eines jeden Ge- 
   schäftsjahres zur Zahlung fällig. Der Vorsitzende des Auf- 



12

   sichtsrats erhält das Dreifache, der stellvertretende Vorsit- 
   zende das Eineinhalbfache der Gesamtvergütung eines  
   einfachen Mitglieds. § 113 Abs. 3 AktG bleibt unberührt.

 (2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine Ver- 
   gütung von 9.000 Euro pro Jahr, der Vorsitzende dieses  
   Ausschusses erhält das Zweifache dieser Vergütung. Die  
   Mitglieder des Personalausschusses erhalten eine Vergü- 
   tung von 5.000 Euro pro Jahr, der Vorsitzende erhält das  
   Eineinhalbfache. Diese Vergütungen sind jeweils am Ende  
   eines jeden Geschäftsjahres zur Zahlung fällig.

 (3) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten pro  
   Sitzung eine Vergütung von 2.500 Euro, der Vorsitzende  
   erhält das Eineinhalbfache. Diese Vergütung ist jeweils  
   nach einer Sitzung zur Zahlung fällig.

 (4) Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats, einer  
   Sitzung des Prüfungsausschusses oder an einer Sitzung  
   des Personalausschusses erhält jedes Mitglied ein Sit- 
   zungsgeld von 1.000 Euro. Das Sitzungsgeld ist jeweils  
   nach einer Sitzung zur Zahlung fällig.

 (5) Eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer wird von  
   der Gesellschaft zusätzlich erstattet.

 (6) Die Regelungen dieses § 15 gelten erstmals für die für  
   das Geschäftsjahr 2011 zu zahlende Vergütung.“
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9.	 Änderung	der	Satzung	in	§	22	Absatz	3	betreffend	die		

	 Auslage	von	Einberufungsdokumenten

nach § 175 Absatz 2 Satz 4 Aktiengesetz ist es zulässig, die 

nach § 175 Absatz 2 Satz 1 bis 3 Aktiengesetz von der einbe-

rufung der hauptversammlung an auszulegenden und auf  

verlangen zu übersendenden unterlagen nicht mehr physisch 

auszulegen und zu übersenden, wenn die unterlagen für  

denselben Zeitraum über die internetseite der gesellschaft  

zugänglich sind. die Satzung der gesellschaft sieht hingegen 

in § 22 Absatz 3 Satz 2 vor, dass der Jahresabschluss, der  

lagebericht des vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und 

der vorschlag des vorstands für die verwendung des Bilanzge-

winns von der einberufung an in den geschäftsräumen der 

gesellschaft zur einsicht der Aktionäre ausgelegt werden müs-

sen. um der gesellschaft die kosten- und umweltschonende 

möglichkeit der Auslage der einberufungsunterlagen via inter-

net auch satzungsmäßig zu eröffnen, soll § 22 Absatz 3 Satz 2 

der Satzung ersatzlos gestrichen werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu  

beschließen:

 § 22 Absatz 3 Satz 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

10.	Änderung	der	Satzung	in	§	18	betreffend	die	Briefwahl

das gesetz zur umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 

(„Arug“) eröffnet die möglichkeit, eine Briefwahl vorzusehen. 
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die entscheidungsbefugnis über die nutzung dieser möglich-

keit soll satzungsmäßig dem vorstand übertragen werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

a) die Überschrift von § 18 der Satzung wird wie folgt neu  

 gefasst:

 „Stimmrecht, Briefwahl“ 

b) § 18 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt:

 „(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre  
 ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzuneh- 
 men, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation  
 abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt,  
 Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der  
 Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“

Unterlagen	zur	Einsicht

Ab einberufung der hauptversammlung und bis zu deren  

Ablauf sind die folgenden unterlagen über die internetseite 

der gesellschaft (www.durr.de – investor relations – haupt-

versammlung) zur einsicht durch die Aktionäre zugänglich:

• festgestellter Jahresabschluss, gebilligter Konzernabschluss 

 lagebericht, Konzernlagebericht und der Bericht des Auf- 

 sichtsrats, jeweils für das geschäftsjahr 2010, so wie der  

 erläuternde Bericht des vorstands zu den Angaben nach  

 §§ 289 Absatz 4 und Absatz 5, 315 Absatz 4 hgB für das  

 geschäftsjahr 2010 (tagesordnungspunkt 1),



15

•  vorschlag des vorstands für die verwendung des Bilanz- 

 gewinns (tagesordnungspunkt 2),

• gewinnabführungsvertrag zwischen der dürr Aktienge- 

 sellschaft und der dürr it Service gmbh vom 31. Januar  

 2011, Jahresabschlüsse und lageberichte sowie Konzern- 

 abschlüsse und Konzernlageberichte der dürr Aktiengesell- 

 schaft für die geschäftsjahre 2008, 2009 und 2010, Jahres- 

 abschluss 2010 der dürr it Service gmbh und der gemein- 

 same Bericht des vorstands der dürr Aktiengesellschaft  

 und der geschäftsführung der dürr it Service gmbh zum  

 gewinnabführungsvertrag nach § 293a Aktiengesetz  

 (tagesordnungspunkt 7).

vorstehende unterlagen liegen des Weiteren ab einberufung 

der hauptversammlung und bis zu deren Ablauf in den  

geschäftsräumen der gesellschaft (carl-Benz-Straße 34,  

74321 Bietigheim-Bissingen) zur einsicht durch die Aktionäre 

aus. Auf verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und  

kostenlos eine Abschrift sämtlicher vorstehenden unterlagen 

erteilt.

Gesamtzahl	der	Aktien	und	Stimmrechte	im	Zeitpunkt	der		

Einberufung	der	Hauptversammlung

 

das grundkapital der gesellschaft beträgt 44.289.331,20 euro 

und ist in 17.300.520 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie 

gewährt eine Stimme. die gesamtzahl der Aktien und Stimm-

rechte im Zeitpunkt der einberufung der hauptversammlung 

beträgt damit 17.300.520.
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Teilnahme	an	der	Hauptversammlung

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich gemäß § 17 der Satzung rechtzeitig bei der gesellschaft 

angemeldet und ihre Berechtigung zur teilnahme an der 

hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts  

nachgewiesen haben. die Anmeldung bedarf der text- oder 

Schriftform und muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein.

Zum nachweis der Berechtigung zur teilnahme an der haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in 

textform erstellter besonderer nachweis des Anteilsbesitzes 

durch das depotführende institut erforderlich und ausreichend. 

der besondere nachweis des Anteilsbesitzes durch das depot-

führende institut muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein, sich auf den Beginn des 15. April 2011 (d.h.  

15. April 2011, 0.00 uhr) beziehen („nachweiszeitpunkt“) und 

muss bei der gesellschaft ebenso wie die Anmeldung unter 

der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des  

29. April 2011 (d.h. bis spätestens 29. April 2011, 24.00 uhr)  

eingehen:

dürr Aktiengesellschaft

c/o landesbank Baden-Württemberg

Abteilung 4027 h – hauptversammlungen

Am hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

telefax: +49 (0)711 127-792 64

e-mail: hv-Anmeldung@lBBW.de
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die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich dabei 

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs im nach-

weiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die veräußer-

barkeit des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der voll-

ständigen oder teilweisen veräußerung des Anteilsbesitzes 

nach dem nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung aus-

schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im nachweiszeit-

punkt maßgeblich; d.h. veräußerungen oder der erwerb  

von Aktien nach dem nachweiszeitpunkt haben keine Aus- 

wirkungen auf die Berechtigung zur teilnahme an der  

hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.

Stimmrechtsausübung	durch	Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht selbst an der hauptversammlung teil- 

nehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht unter 

entsprechender vollmachtserteilung durch einen Bevollmäch-

tigten, auch durch eine vereinigung von Aktionären, ausüben 

lassen. die erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der 

nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft 

bedürfen der textform. ein Formular, von dem bei der voll-

machtserteilung gebrauch gemacht werden kann, wird den  

Aktionären zusammen mit der eintrittskarte zur hauptver-

sammlung übermittelt. das Formular wird auf verlangen  

auch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übermittelt.  

das verlangen ist zu richten an:

 

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

telefax: +49 (0)7142 78-1473
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der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesell-

schaft kann per e-mail übermittelt werden, und zwar an die 

folgende e-mail-Adresse: hv2011@durr.com. ein weiterer 

nachweis der Bevollmächtigung erübrigt sich, wenn der 

nachweis der Bevollmächtigung wie vorstehend beschrieben 

elektronisch übermittelt wird.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein 

anderer der in § 135 Aktiengesetz diesen gleichgestellter 

rechtsträger bevollmächtigt werden soll, bedarf – in Ausnah-

me zu vorstehendem grundsatz – die vollmacht weder nach 

dem gesetz noch nach der Satzung der gesellschaft  

einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 

in diesen Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen 

oder die diesen gleichgestellten rechtsträger, die bevoll-

mächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere 

Form der vollmacht verlangen, weil sie nach § 135 Aktienge-

setz die vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, 

die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen 

anderen der in § 135 Aktiengesetz diesen gleichgestellten 

rechtsträger bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb 

mit diesen über ein mögliches Formerfordernis für die voll-

macht abstimmen.

die gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bisher auch 

schon – an, einen von der gesellschaft benannten weisungs-

gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. der weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf 

der grundlage der von den Aktionären erteilten Weisungen 
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aus. die Aktionäre, die dem von der gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter eine vollmacht erteilen wollen, benö-

tigen hierzu eine eintrittskarte zur hauptversammlung. die 

vollmacht bedarf der textform. ein Formular für die voll-

machtserteilung und weitere informationen erhalten die  

Aktionäre zusammen mit der eintrittskarte zur hauptver-

sammlung übermittelt.

Rechte	der	Aktionäre	nach	§§	122	Absatz	2,	126	Absatz	1,		

127,	131	Absatz	1	Aktiengesetz

gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz können Aktionäre, deren 

Anteile zusammen den zwanzigsten teil des grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von 500.000,– euro erreichen,  

verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. das verlangen muss bei der 

gesellschaft unter der folgenden Adresse spätestens am 

dienstag, 5. April 2011, 24.00 uhr schriftlich eingehen:

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz kann jeder Aktionär einen 

gegenantrag zu einem vorschlag von vorstand und Aufsichts-

rat zu einem bestimmten punkt der tagesordnung übersenden. 

ein gegenantrag ist nach näherer maßgabe von § 126 Absätze 

1 und 2 Aktiengesetz auf der internetseite der gesellschaft  

zugänglich zu machen, wenn er bei der gesellschaft unter  
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der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am 

donnerstag, 21. April 2011, 24.00 uhr eingeht.

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer maßgabe von  

§ 127 Aktiengesetz der gesellschaft einen Wahlvorschlag zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 

übermitteln. ein Wahlvorschlag ist nach näherer maßgabe von 

§§ 127, 126 Absätze 1 und 2 Aktiengesetz auf der internetseite 

der gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der ge-

sellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse 

spätestens am donnerstag, 21. April 2011, 24.00 uhr eingeht.

Wir werden rechtzeitig eingehende gegenanträge oder Wahl-

vorschläge im internet unter www.durr.de – investor relations 

– hauptversammlung zugänglich machen, sofern sie den ge-

setzlichen Anforderungen genügen. etwaige Stellungnahmen 

der verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten  

internetadresse zugänglich machen. rechtzeitig eingehende 

ergänzungsanträge werden wir bekannt machen, sofern sie 

den gesetzlichen Anforderungen genügen.

gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind  

ausschließlich zu richten an:

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

telefax: +49 (0)7142 78-1473

e-mail: hv2011@durr.com
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Wir weisen gemäß § 121 Absatz 3 nr. 3 Aktiengesetz darauf 

hin, dass jedem Aktionär auf verlangen in der hauptversamm-

lung vom vorstand Auskunft über Angelegenheiten der gesell-

schaft zu geben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

eines gegenstands der tagesordnung erforderlich ist (§ 131 

Absatz 1 Aktiengesetz). das Auskunftsrecht kann in der haupt-

versammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer vorhe-

rigen Ankündigung oder sonstigen mitteilung bedürfte.

nähere erläuterungen und informationen zu den rechten der 

Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 und 131  

Absatz 1 Aktiengesetz stehen den Aktionären auf der internet-

seite der gesellschaft unter www.durr.de – investor relations 

– hauptversammlung zur verfügung.

Hinweis	auf	die	Internetseite	der	Gesellschaft	und	die	dort	

nach	§	124a	Aktiengesetz	zugänglichen	Informationen

die informationen nach § 124a Aktiengesetz zur hauptver-

sammlung finden sich auf der internetseite der gesellschaft 

unter www.durr.de – investor relations – hauptversammlung.

Bietigheim-Bissingen, im märz 2011

dürr Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart

 

– der vorstand –
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Anfahrt

dürr Aktiengesellschaft
carl-Benz-Straße 34 

74321 Bietigheim-Bissingen
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mit dem pK W	

AnfAHRT	Von	DER	AUToBAHn

Aus richtung Stuttgart bzw. heilbronn, Autobahn A 81, 

Ausfahrt ludwigsburg nord, B 27 richtung Bietigheim-

Bissingen, vor ortseingang Bietigheim-Bissingen (Kreuzung 

porsche) nach links richtung markgröningen (K 1671) / 

industriegebiet Bruchwald, nach eisenbahnbrücke rechts  

in carl-Benz-Straße, nach ca. 500 metern sind Sie bei dürr. 

Ausgeschilderte Besucherparkplätze finden Sie rund um  

den dürr-campus.

mit öFFentlichen verKehrSmitteln

AnfAHRT	VoM	HAUpTBAHnHof	STUTTGART

S 5 richtung Bietigheim, haltestelle Bietigheim Bahnhof / ZoB. 

AnfAHRT	VoM	fLUGHAfEn	STUTTGART

S 3 richtung Backnang, umstieg hauptbahnhof Stuttgart,  
S 5 richtung Bietigheim, haltestelle Bietigheim Bahnhof / ZoB. 

BUS

linien 553, 554 – haltestelle marbacher Weg
Am Busbahnhof sehen Sie an der haltestelle der Buslinien 553 
und 554 ein dürr-logo. diese Busse fahren direkt zum dürr-
campus. Steigen Sie an der zweiten haltestelle, marbacher 
Weg, aus. ideale Busverbindungen zur dürr-hauptversamm-
lung sind für Sie um 10.01 uhr und 10.31 uhr.

KoSTEnLoSER	SHUTTLE-SERVIcE	ZUR	DüRR-HAUpTVERSAMMLUnG

Zusätzlich zu den öffentlichen Buslinien steht ihnen auch 

dieses Jahr wieder der dürr-Shuttle-Service ab 10.00 uhr vom 

Busbahnhof Bietigheim zur verfügung. 



24

FinAnZKAlender 2011 

03.05.2011 Zwischenbericht  

  über das erste Quartal 2011

06.05.2011 hauptversammlung, 

  Bietigheim-Bissingen 

04.08.2011 halbjahresfinanzbericht 2011 

03.11.2011 Zwischenbericht  

  über die ersten neun monate 2011


